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Gemeinde Kall 
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53925 Kall 

 

Antrag nach § 4 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen -IFG NRW- 

Kall, den 02.02.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebes Team 1.1, 

ich bitte darum, mir die folgenden Informationen gemäß § 4 Abs. 1 IFG NRW zur Verfügung zu 

stellen: 

1.) Welche Unterlagen gehören zu den Vorlagen 55/2015, 95/2015 und 110/2015? Was ist der Inhalt 
dieser Vorgänge? 

2.) Welche finanziellen und anderen rechtlichen Verpflichtungen hat die Gemeinde dabei 
begründet? Welche finanziellen und anderen rechtlichen Ansprüche sind für die Gemeinde dabei 
entstanden? 

3.) Welche finanziellen und anderen rechtlichen Verpflichtungen und Ansprüche hatte die 
Gemeinde bereits vorher im Zusammenhang mit dem Betrieb der Steinbrüche im 
Gemeindegebiet? 

4.) Welche Zahlungen sind seither an die Gemeinde oder von der Gemeinde anlässlich dieser 
Verpflichtungen bzw. Ansprüche geleistet worden?  

5.) Sind aus den rechtlichen Verpflichtungen oder Ansprüchen noch Zahlungen zu leisten und 
wann sind sie in welcher Höhe fällig? Sind aus den rechtlichen Ansprüchen oder Verpflichtungen 
noch Zahlungseingänge offen und wann sind sie in welcher Höhe fällig? 

Hochachtungsvoll 

 

 
Bernd Züll 

 


